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Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds 
International Asset Management Fund („IAMF”) 

(R.C.S. K945 - der "Fonds")

Teilfonds:

International Asset Management Fund - Provita World Fund International Asset Management Fund - Aktien AKTIV

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse R LU0206716028 AOD84R
Anteilklasse I LU2207977757 A2P9SD

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse R LU0206715210 AODN5A
Anteilklasse I LU 1924928408 A2PAY3

International Asset Management Fund - Checkpoint Klassik Fonds International Asset Management Fund - Flexible 
Behavioral Equity

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse R LU2198428059 A2P71P
Anteilklasse I LU0857415862 A1J8P9

ISIN WKN
LU0211525109 A0D85H

International Asset Management Fund - Basis Portfolio International Asset Management Fund - Flexible Invest

ISIN WKN
LU0232088657 A0HGY4

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse P LU0224193077 AOETLW

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio International Asset Management Fund - Triple P Active
Portfolio

ISIN WKN
LU0232090471 AOHGNN

ISIN WKN
LU0237589626 A0H0L2

International Asset Management Fund - Vermögensstrukturfonds International Asset Management Fund - Strategy Global 
Portfolio

ISIN WKN
LU0237590475 AOJECW

ISIN WKN
LU0275528890 AOMMMK

International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel International Asset Management Fund - Aktien Global 
systematic

ISIN WKN
LU0275530011 AOMMMQ

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse P LU0275529351 AOMMMM
Anteilklasse I LU1771827539 A2JDLB

International Asset Management Fund - Long Term World Strategy 
Portfolio

International Asset Management Fund - Multi Strategy
Fund Growth

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse R LU0275530797 AOMMMT
Anteilklassei LU2654058515 A3ERB8

ISIN WKN
LU0275530367 AOMMMS

International Asset Management Fund - Checkpoint Leben Fonds International Asset Management Fund - UFP Timing
Global Select

ISIN WKN
LU0462679589 AOYDDE

ISIN WKN
LU0364585181 A0Q13Z

International Asset Management Fund - Attempto Valor International Asset Management Fund - Top Ten
Classic

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse R LU0330072645 A0MY9H

Anteilklasse ISIN WKN
Anteilklasse R LU1895498571 A2N7MJ
Anteilklasse I LU1895498654 A2N7MK



International Asset Management Fund - Checkpoint 
Besondere Werte Fonds

International Asset Management Fund - Phroneo Equity

Anteilklasse
Anteilklasse R
Anteilklasse 1

ISIN
LU2373530489
LU2373530307

WKN
A3CY3M
A3CY3L

ISIN WKN
LU2653170907 A3EQ9R

Hiermit werden die Anleger des oben genannten Fonds bzw. der oben genannten Teilfonds informiert, dass mit 
Wirkung zum 1. Dezember 2025 folgende folgende Änderungen im Verkaufsprospekt sowie Verwaltungs- und 
Sonderreglement in Kraft treten.

1) Anpassungen der Anlagepolitik

Teilfonds aktuell ab dem 1. Dezember 2025
IAMF- 
Aktien 
AKTIV

Streichung des folgenden Abschnitts:

Je nach Einschätzung der Marktlage kann das 
Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 
100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente 
bzw. einer Fondskategorie angelegt werden.

Ergänzung des folgenden Abschnitts:

Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in 
solche Kapitalbeteiligungen i. S.d.§2 Abs. 8 des 
deutschen Investmentsteuergesetz angelegt, die 
nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds 
erworben werden können. Dabei können die 
tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel- 
Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei der 
Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen 
angelegten Vermögens werden die Kredite 
entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen 
am Wert aller Vermögensgegenstände abgezogen.

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum 
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für 
Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr 
befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Drittstaat ansässig sind und dort der 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften von 
mindestens 15% unterliegen und nicht von ihr befreit 
sind;
- Investmentanteile an Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
51 % des Wertes des Investmentanteils oder 
Investmentanteile an Mischfonds i.S.d. § 2 Abs. 7 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
25 % des Wertes des Investmentanteils. Sieht ein 
Aktienfonds in seinen Anlagebedingungen einen 
höheren Prozentsatz als 51% bzw. sieht ein 
Mischfonds einen höheren Prozentsatz als 25% 
seines Aktivvermögens für die fortlaufende 
Mindestanlage in Kapitalbeteiligungen vor, gilt der 
Investmentanteil im Umfang dieses höheren 
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung.

Unter Berücksichtigung der 51% 
Kapitalbeteiligungsquote kann je nach 
Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds 
innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das 
restliche Teilfondsvermögens auch vollständig in 
einer der oben genannten Anlageklassen oder 
Zielfondsgattungen gehalten werden.

Die Konkretisierung der Anlagepolitik erfolgt im Sinne der Namensklarheit, da der Teilfonds durch die Bezeichnung 
„Equity" zu mehr als 50% in Aktien oder aktienähnliche Instrumente investiert sein muss. Die Änderung hat keine 
unmittelbare Auswirkung auf die aktuelle Portfoliozusammensetzung.



Teilfonds aktuell ab dem 1. Dezember 2025
IAMF-
Triple P 
Active 
Portfolio

Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer 
vermögensverwaltenden Anlagestrategie, durch die 
Verwendung eines aktiven Handelsansatzes mittels 
quantitativer Marktauswertungen
(Basisinvestments) bei begrenzten Risiken für den 
Anleger (mathematisches Management) einen 
nachhaltigen Wertzuwachs in EURO zu 
erwirtschaften.

Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem 
Referenzwert verwaltet.

Die beiden oben genannten strategischen 
Komponenten werden folgendermaßen definiert:

■ Unter „Basisinvestments" versteht man eine
globale Allokation auf der Grundlage einer 
quantitativen Auswahl (Zielfonds und 
Gewichtung) von Regionen/ Ländern bzw. 
Branchen in fungiblen Assets und liquiden 
Märkten. Dabei wird grundsätzlich eine 
weltweite Streuung zur
Risikodiversifizierung erfolgen.

• Unter „aktivem Handelsansatz“ versteht
man Anlagen, welche unter dem
Gesichtspunkt des mittelfristigen
Investments mit Hilfe eines mathematischen 
Handelsansatzes (Timing) und eines
abgestimmten mathematischen
(Risikomanagement) erfolgen.

Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in 
Einzelanleihen (in- und ausländische
Staatsanleihen, Untemehmensanleihen, u.a.), 
Aktien sowie in Aktien-, Renten- und 
Geldmarktfonds angelegt, wobei die Fonds die der 
quantitativen Auswahl zugrunde liegenden Indizes 
möglichst dicht begleiten.

Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den 
Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen 
Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens 
in einer der oben genannten Anlageklassen oder 
Zielfondsgattungen gehalten werden.

In Phasen, in welchen das Investment in 
Aktienmärkte aus Sicht des verwendeten 
Handelsmodells mit überdurchschnittlichen Risiken 
verbunden sein kann, besteht die Möglichkeit, das 
Teilfondsvermögen zu 100% in Geldmarktfonds zu 
investieren.

Eine Anlage in Aktien aus Schwellenländern kann 
auch indirekt in Form einer Anlage in "Depositary 
Receipts" wie z.B. ADR und GDR erreicht werden, 
sofern es sich bei den Instrumenten um Wertpapiere 
i.S. d. Art. 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 handelt.

Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls bis zu 100% 
in Mischfonds angelegt werden.

Zusätzlich kann der Teilfonds in andere 
Themenfonds investieren.

Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer 
vermögensverwaltenden, aktienbasierten
Anlagestrategie, durch die Kombination von 
Basisinvestments und gezielten Einzelinvestments, 
einen nachhaltigen Wertzuwachs in EURO zu 
erwirtschaften.

Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem 
Referenzwert verwaltet.

Die beiden oben genannten strategischen 
Komponenten werden folgendermaßen definiert:

• Unter „Basisinvestments“ versteht man eine
globale Allokation auf der Grundlage einer 
qualitativen Auswahl (Zielfonds und 
Gewichtung) von Regionen/ Ländern bzw. 
Branchen in fungiblen Assets und liquiden 
Märkten. Dabei wird grundsätzlich eine 
weltweite Streuung zur
Risikodiversifizierung erfolgen.

• Unter „Einzelinvestments" versteht man
Anlagen, welche unter dem Gesichtspunkt 
des mittelfristigen Investments erfolgen.

Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in 
Aktien sowie in aktive und passive Aktien-, Renten- 
und Geldmarktfonds angelegt.

Zusätzlich kann der Teilfonds in Mischfonds, andere 
Themenfonds sowie in Einzelanleihen (in- und 
ausländische Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen) investieren.

Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in 
solche Kapitalbeteiligungen i. S.d.§2 Abs. 8 des 
deutschen Investmentsteuergesetz angelegt, die 
nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds 
erworben werden können. Dabei können die 
tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel- 
Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei der 
Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen 
angelegten Vermögens werden die Kredite 
entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen 
am Wert aller Vermögensgegenstände abgezogen.

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum 
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für 
Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr 
befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Drittstaat ansässig sind und dort der 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften von 
mindestens 15% unterliegen und nicht von ihr befreit 
sind;
- Investmentanteile an Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
51 % des Wertes des Investmentanteils oder



Investmentanteile an Mischfonds i.S.d. § 2 Abs. 7 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
25 % des Wertes des Investmentanteils. Sieht ein 
Aktienfonds in seinen Anlagebedingungen einen 
höheren Prozentsatz als 51% bzw. sieht ein 
Mischfonds einen höheren Prozentsatz als 25% 
seines Aktivvermögens für die fortlaufende 
Mindestanlage in Kapitalbeteiligungen vor, gilt der 
Investmentanteil im Umfang dieses höheren 
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung.

Unter Berücksichtigung der 51%
Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung 
der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der 
gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche 
Teilfondsvermögens auch vollständig in einer der 
oben genannten Anlageklassen oder
Zielfondsgattungen gehalten werden.

Eine Anlage in Aktien aus Schwellenländern kann 
auch indirekt in Form einer Anlage in "Depositary 
Receipts" wie z.B. ADR und GDR erreicht werden, 
sofern es sich bei den Instrumenten um Wertpapiere 
i.S. d. Art. 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 handelt.

Ergänzend zu dem bereits bestehenden breit diversifizierten Ansatz soll in ausgewählte Einzelwerte investiert 
werden, um gezielt Chancen zu nutzen. Durch die breite Streuung werden zwar Verlustphasen in schwachen 
Marktsituationen nicht verhindert, nachhaltige Verluste durch Einzelwertrisiken hingegen schon. Mit dem Wegfall 
der Option, bis zu 100% in Geldmarktfonds zu investieren, wird dem Portfolio zudem ein stärkerer 
Beteiligungscharakter verliehen. Die Änderung hat keine unmittelbare Auswirkung auf die aktuelle 
Portfoliozusammensetzung.

Teilfonds aktuell ab dem 1. Dezember 2025
IAMF- 
Strategy 
Global 
Portfolio

Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 
50% in Aktien angelegt werden, wobei die Anlagen 
pro Emittent nur bis zu maximal 10% des 
Teilfondsvermögens möglich sind.

Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 
60% in Aktien angelegt werden, wobei die Anlagen 
pro Emittent nur bis zu maximal 10% des 
Teilfondsvermögens möglich sind.

Die Erhöhung der zulässigen Aktienquote dient der Erweiterung des strategischen Handlungsspielraums des 
Fondsmanagements. Ziel ist es, dem Fonds künftig eine größere Flexibilität bei der Allokation von 
Aktieninvestments zu ermöglichen, insbesondere in Marktphasen mit attraktiven Chancen an den Aktienmärkten. 
Diese Maßnahme stärkt die Flexibilität des Fonds und unterstützt eine noch gezieltere Umsetzung der 
Anlagestrategie im Sinne der Anlegerinnen und Anleger.

Teilfonds aktuell ab dem 1. Dezember 2025
IAMF-
Aktien 
Global 
systematic

Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen einer 
langfristig stabilen Rendite durch einen 
regelbasierten, systematischen Ansatz mit 
Sicherheitskonzept (Systematic Risk Management - 
SRM). Das Systematic Risk Management 
signalisiert bei negativen (Angst) bzw. bei 
überhitzten (Gier) Kapitalmarkttrends eine teilweise 
oder ganze Umschichtung in schwankungsarme 
Investmentfonds bzw. in Cash. Das SRM soll es 
ermöglichen, Kursschwankungen zu reduzieren und 
Verluste zu begrenzen. Der Teilfonds kann im 
Extremfall auch zu 100% in Cash bzw. defensive 
Investmentfonds investiert sein, um sich somit 
negativen Kapitalmarkttrends entziehen zu können.

Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem 
Referenzwert verwaltet.

Der Investitionsgrad des Teilfonds kann je nach 
Kapitalmarktlage zwischen 0-100% in Aktienfonds 
oder anderen Fondskategorien (z.B.
Geldmarktfonds, Rentenfonds, Mischfonds) 
betragen. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere 
Themenfonds investieren. In börsenfreundlichen 
Marktphasen soll breit gestreut in Aktienfonds

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer 
vermögensverwaltenden Anlagestrategie, einen 
möglichst stabilen und kontinuierlichen
Wertzuwachs unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Marktlage in Euro zu erwirtschaften.

Um dieses zu ermöglichen, soll parallel nach einigen 
wenigen strategischen Ansätzen investiert werden. 
Diese basieren überwiegend auf den Faktoren 
Momentum, Value und Qualität gepaart mit einem 
systematischen Ansatz zur Steuerung des 
Portfolios. Dieser sieht je nach Kapitalmarktlage vor, 
defensiver zu investieren, um Risiken zu reduzieren 
sowie auch eine strategische Cash-Quote zu halten, 
um flexibel Opportunitäten nutzen zu können.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der 
Teilfonds sein Vermögen mehrheitlich, d.h. 
mindestens zu 51% des Nettofondsvermögens, 
direkt als auch indirekt in Aktien. Zudem kann der 
Teilfonds direkt und indirekt in Anleihen 
(beispielsweise fest und variabel verzinsliche 
Wertpapiere in Form von Staatsanleihen, 
Unternehmensanleihen, u.a.) und weitere zulässige 
Anlagen investieren.



investiert werden. Hierbei soll der Schwerpunkt auf 
Small- und MidCaps sowie auf Technologiefonds 
liegen. Insgesamt soll durch ausreichende 
Diversifizierung eine nahezu weltweite Streuung des 
Teilfondsvermögens erreicht werden. Eine 
festgelegte regionale Gewichtung ist nicht 
vorgesehen.

Ferner kann das Teilfondsvermögen in Aktien und 
Einzelanleihen (fest und variabel verzinsliche 
Wertpapiere als in Form von Staatsanleihen, 
Unternehmensanleihen, u.a.) angelegt werden.

Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem 
Referenzwert verwaltet.

Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in 
solche Kapitalbeteiligungen i. S.d.§2 Abs. 8 des 
deutschen Investmentsteuergesetz angelegt, die 
nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds 
erworben werden können. Dabei können die 
tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel- 
Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei der 
Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen 
angelegten Vermögens werden die Kredite 
entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen 
am Wert aller Vermögensgegenstände abgezogen.

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum 
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für 
Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr 
befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Drittstaat ansässig sind und dort der 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften von 
mindestens 15% unterliegen und nicht von ihr befreit 
sind;
- Investmentanteile an Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
51 % des Wertes des Investmentanteils oder 
Investmentanteile an Mischfonds i.S.d. § 2 Abs. 7 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
25 % des Wertes des Investmentanteils. Sieht ein 
Aktienfonds in seinen Anlagebedingungen einen 
höheren Prozentsatz als 51% bzw. sieht ein 
Mischfonds einen höheren Prozentsatz als 25% 
seines Aktivvermögens für die fortlaufende 
Mindestanlage in Kapitalbeteiligungen vor, gilt der 
Investmentanteil im Umfang dieses höheren 
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung.

Unter Berücksichtigung der 51%
Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung 
der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der 
gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche 
Teilfondsvermögens auch vollständig in einer der 
oben genannten Anlageklassen oder
Zielfondsgattungen gehalten werden.

Aufgrund der neu eingefügten Beteiligungsquote von 51 % ist es künftig nicht mehr möglich, bis zu 100% in 
Geldmarktprodukte zu investieren. Der Investmentansatz ändert sich jedoch grundsätzlich nicht. Die Änderung hat 
keine unmittelbare Auswirkung auf die aktuelle Portfoliozusammensetzung.

Teilfonds aktuell ab dem 1. Dezember 2025
IAMF- 
Checkpoint 
Besondere 
Werte 
Fonds

Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in oben 
genannte Vermögensgegenstände in Emerging 
Markets investiert werden.

Bis zu 100% des Teilfondsvermögens können in 
oben genannte Vermögensgegenstände in 
Emerging Markets investiert werden.

Die Erhöhung der zulässigen Quote für Emerging Markets dient der Flexibilisierung der Anlagestrategie. Sie 
ermöglicht es dem Fondsmanagement, bei entsprechender Markteinschätzung gezielt Chancen in 
Schwellenländern zu nutzen. Sie erweitert den strategischen Handlungsspielraum, um auf veränderte 
Marktbedingungen reagieren zu können. Die Änderung hat keine unmittelbare Auswirkung auf die aktuelle 
Portfoliozusammensetzung.



Teilfonds aktuell ab dem 1. Dezember 2025
IAMF- 
Phroneo
Equity

Je nach Einschätzung der Marktlage kann das 
Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 
100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente 
bzw. einer Fondskategorie sowie in Sicht- und 
Termineinlagen angelegt werden.

Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in 
solche Kapitalbeteiligungen i. S.d.§2 Abs. 8 des 
deutschen Investmentsteuergesetz angelegt, die 
nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds 
erworben werden können. Dabei können die 
tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel- 
Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei der 
Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen 
angelegten Vermögens werden die Kredite 
entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen 
am Wert aller Vermögensgegenstände abgezogen.

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum 
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für 
Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr 
befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Drittstaat ansässig sind und dort der 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften von 
mindestens 15% unterliegen und nicht von ihr befreit 
sind;
- Investmentanteile an Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
51 % des Wertes des Investmentanteils oder 
Investmentanteile an Mischfonds i.S.d. § 2 Abs. 7 
des deutschen Investmentsteuergesetz in Höhe von 
25 % des Wertes des Investmentanteils. Sieht ein 
Aktienfonds in seinen Anlagebedingungen einen 
höheren Prozentsatz als 51% bzw. sieht ein 
Mischfonds einen höheren Prozentsatz als 25% 
seines Aktivvermögens für die fortlaufende 
Mindestanlage in Kapitalbeteiligungen vor, gilt der 
Investmentanteil im Umfang dieses höheren 
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung.

Unter Berücksichtigung der 51%
Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung 
der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der 
gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche 
Teilfondsvermögens auch vollständig in einer der 
oben genannten Anlageklassen oder
Zielfondsgattungen gehalten werden.

Die Konkretisierung der Anlagepolitik erfolgt im Sinne der Namensklarheit, da der Teilfonds durch die Bezeichnung 
„Equity" zu mehr als 50% in Aktien oder aktienähnliche Instrumente investiert sein muss. Die Änderung hat keine 
unmittelbare Auswirkung auf die aktuelle Portfoliozusammensetzung.

2) Änderung des Profils des Anleqerkreises

Teilfonds aktuell ab dem 1. Dezember 2025
IAMF- 
Triple P 
Active 
Portfolio

Der Teilfonds richtet sich an alle Anleger, die Ihr 
Anlagekapital nach Art einer aktiven 
Vermögensverwaltung betreut wissen möchten, und 
dabei einen objektivierbaren mathematischen 
Ansatz bevorzugen. Empfohlen wird ein 
Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.

Der Teilfonds richtet sich an alle Anleger, die Ihr 
Anlagekapital nach Art einer aktiven 
Vermögensverwaltung betreut wissen möchten, und 
dabei eine breite Diversifikation in Aktien 
bevorzugen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von 
mindestens 5 Jahren.

3) Performance Fee

Nach sorgfältiger Analyse der bisherigen Wertentwicklung und der zukünftigen Positionierung des Fonds 
angesichts veränderter Marktbedingungen und wachsender Anforderungen an aktives Management, soll die 
Vergütungsstruktur zukunftsfähig ausgerichtet werden. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie, die 



auch im Sinne des Anlegers auf eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Fonds ausgerichtet ist. In diesem 
Kontext wird eine Performance Fee für die Anteilklasse P und I des Teilfonds IAMF- Aktien Global systematic 
eingeführt, in Höhe von 10% des absoluten Wertzuwachses des Anteilwerts des Teilfonds (abzüglich aller Kosten), 
sofern der Anteilwert zum Ende einer Abrechnungsperiode den jeweiligen historischen Höchststand des 
Anteilwerts („High Watermark“) übersteigt.

Darüber hinaus wird die Mindestrendite („Hurdle Rate“) beim Teilfonds Long Term World Strategy Portfolio von 
3% auf 2% verringert. Die Senkung der Hurdle Rate bewirkt, dass die Verwaltungsgesellschaft bzw. der 
Portfoliomanager bereits bei einer geringeren Rendite Anspruch auf den Erhalt einer Performance Fee haben. Die 
Performance Fee wird bis zum 31. Dezember 2025 mit 3% ermittelt und, sofern diese anfällt, zum 31. Dezember 
2025 abgerechnet. Ab dem 1. Januar 2026 wird die Performance Fee mit 2% ermittelt und, sofern diese anfällt, 
erstmalig zum 31. Dezember 2026 mit dem neuen Satz abgerechnet.

4) Weitere Änderungen im Verkaufsprospekt, Verwaltungs- und Sonderreglement:

• Änderung des Begriffs „Zentralverwaltung" in „Funktion der Anteilwertberechnung und der 
Fondsbuchhaltung“.

• Konkretisierungen zur Beschlussfassung und Veröffentlichung von Informationen bei Verschmelzungen 
des Fonds bzw. der Teilfonds.

• Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis, der Verkaufsprospekt sowie die jeweiligen 
Basisinformationsblätter des Fonds werden ab dem 1. Dezember 2025 auf der Internetseite 

 veröffentlicht. Ebendort werden künftig grundsätzlich auch die Mitteilungen an die 
Anleger geschaltet (soweit gesetzlich möglich).
www.fundinfo.com

• Redaktionelle Änderungen

Hinweise

Etwaige im Zusammenhang mit den beschriebenen Änderungen anfallende Kosten werden, sofern gesetzlich 
zulässig, von den Teilfonds getragen.

Alle Änderungen werden ab dem Datum des Inkrafttretens aus dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungs- bzw. 
Sonderreglement sowie den Basisinformationsblättern ersichtlich sein, welche am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Zahl - und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich sind.

Anteilinhaber, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit ihre 
Anteile innerhalb eines Monats nach dieser Veröffentlichung ohne Rückgabekosten zurückgeben.

Munsbach im Oktober 2025
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